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1. Hintergrund

• ED/2010/10 Removal of Fixed Dates for First-time Adopters: 
Proposed amendments to IFRS 1
− Veröffentlichung erfolgte am 26. August 2010
− Stellungnahmen können bis zum 27. Oktober 2010 abgegeben 

werden
• Dieses Einzelthema wurde aus dem Annual Improvement 

Process Projekt herausgenommen, um eine zeitlich schnellere 
Verabschiedung erreichen zu können
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2. Inhalt

• Vorschlag, in Anhang B B2 und Anhang D D20 des IFRS 1 das 
feste Datum “1. Januar 2004” durch den Begriff “Zeitpunkt des 
Übergangs auf IFRS” zu ersetzen

• Dies hat folgende Auswirkungen
− B2: IFRS Erstanwender müssten Ausbuchungstransaktionen bzgl. Finanz-

instrumenten, die zwischen dem 1. Januar 2004 und dem Zeitpunkt des 
Übergangs auf IFRS stattgefunden haben, nicht mehr darauf untersuchen, 
ob diese in Einklang mit den Vorschriften in IAS 39 bilanziert wurden und 
ggfs. die Darstellung anpassen

− D20: entsprechend keine rückwirkende Anwendung von IAS 39 AG76 
letzter Satz und IAS 39 AG76A (Fair-Value-Bewertung von Finanzinstru-
menten bei der erstmaligen Erfassung mit sofortiger Bewertungsdifferenz) 
auf Transaktionen mit Finanzinstrumenten, die zwischen dem 1. Januar 
2004 und dem Zeitpunkt des Übergangs auf IFRS stattgefunden haben 
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3. Begründung

• Die Kosten, die entstehen um Transaktionen nachzuvollziehen, 
die bis zum 1. Januar 2004 zurückreichen, werden den daraus 
resultierenden Nutzen voraussichtlich  deutlich überwiegen.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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